
SC Westfalia Kinderhaus 
Sportbüro 

 
SC Westfalia Kinderhaus – Bernd-Feldhaus-Platz 1 – 48159 Münster 

 
 

Bernd-Feldhaus-Platz 1 
48159 Münster 
Fon: 0251/214198 
eMail: 
info@westfalia-kinderhaus.de 
Internet: 
www.westfalia-kinderhaus.de 

 

 

 
 
 
 

 
Übungsleiter*innen- und Ehrenamtler*innen-Unterlagen 
 
 
Von neuen Übungsleiter*innen und Ehrenamtler*innen benötigen 
wir: 
 
 

• Die ausgefüllten Übungsleiter*innen- und 
Ehrenamtler*innenunterlagen 

 
danach verschicken wir per Post  

 
• Eine Aufforderung zur Vorlage eines erweiterten 

Führungszeugnisses (§ 30 a Abs. 2 BZRG) 
(zu beantragen im Bürgerbüro) 
 
Erst wenn das Führungszeugnis bei uns vorgelegt 
wurde können wir das Übungsleiter*innen-Honorar 
auszahlen! 

 
 
 
Vielen Dank! 
 
 
 
SC Westfalia Kinderhaus 1920 e.V. 
Sportbüro 
 



SC Westfalia Kinderhaus 1920 e.V. 
Bernd-Feldhaus-Platz 1 – 48159 Münster 
Tel.: 0251/214198, E-Mail: info@westfalia-kinderhaus.de 
 

Angaben zur Tätigkeit für den SC Westfalia Kinderhaus 1920 e.V. 
Die Tätigkeit im Rahmen dieser Vereinbarung wird nicht zu Erwerbszwecken ausgeübt, sondern um sich 
für das Gemeinwohl einzusetzen. Bei der Vergütung handelt es sich nicht um eine adäquate finanzielle 
Gegenleistung, sondern um eine pauschalierte Erstattung des mit der Tätigkeit verbundenen Aufwandes. 

 

Name: 
 ____________________________________________________________________________ 
 
Anschrift:
 ____________________________________________________________________________ 
 
Telefon:
 ____________________________________________________________________________ 
 
Handy: 
 ____________________________________________________________________________ 
 
E-Mail: 
 ____________________________________________________________________________ 
 
Geboren am:
 ____________________________________________________________________________ 
 

Übungsleiterschein    � Nein   � Ja          
 
Wenn „Ja“, welche Lizenz _____________________________________________________________ 
 

- nachfolgend "Übungsleiter/in" genannt – 

 

wird für den Verein: SC Westfalia Kinderhaus 1920 e.V. 

 

- nachfolgend "Verein" genannt – 

 

ab dem ________________als nebenberufliche/r Übungsleiter/in tätig. 

 

 

 



Der/Die Übungsleiter/in übernimmt die Aufgabe/Tätigkeit als  

 

_______________________________________________________________________________ 
 
In der Sparte:____________________________________________________________________ 

 

Der/Die Übungsleiter/in erhält ______ € pro Monat/Woche/Stunde/Einheit (nicht Zutreffendes streichen) 
(wird vom Verein ausgefüllt) im Rahmen von § 3 Nr. 26 EStG und § 1 Abs. 1 Nr. 16 SvEV als steuer- und 
sozialversicherungsfreie Aufwandsentschädigung ausgezahlt. 

Der/Die Übungsleiter/in wird darauf hingewiesen, dass Einnahmen aus Tätigkeiten als nebenberufliche/r 
Übungsleiter/in, Ausbilder/in, Erzieher/in, Betreuer/in oder einer vergleichbaren Tätigkeit nur bis zur 
Höhe von insgesamt 3.300 € im Kalenderjahr steuerfrei und in der Sozialversicherung nicht beitrags- und 
meldepflichtig sind. 

Anmerkung: Der Übungsleiterfreibetrag gem. § 3 Nr. 26 EStG kann von der Person nur pro Kalenderjahr in 
dieser Höhe insgesamt geltend gemacht werden. Einnahmen aus mehreren Tätigkeiten sind 
zusammenzurechnen! 

 

Die Zahlung der Aufwandsentschädigung erfolgt im Folgemonat der erbrachten Leistung auf folgendes 
Konto: 

BIC (8 oder 11 Stellen): 
    

                      
 
IBAN des Zahlungsempfängers (max. 22 Stellen): 

                                            
 
 

Der/Die Übungsleiter/in erklärt mit seiner/ihrer Unterschrift, dass er/sie den Übungsleiterfreibetrag in 
Höhe von z. Zt. 3300 €/Kalenderjahr durch Einnahmen aus anderen Tätigkeiten als Übungsleiter/in, 
Ausbilder/in, Erzieher/in, Betreuer/in etc. - z. B. für einen anderen Verein – 

 

nicht (wenn nicht zutreffend streichen) 

bzw. 

in Höhe von __________ €/Kalenderjahr (wenn nicht zutreffend streichen) 

 

in Anspruch genommen hat bzw. in Anspruch nehmen wird. Diese Erklärung gilt, soweit die Tätigkeit gem. 
§ 1 dieser Vereinbarung über das laufende Kalenderjahr hinaus ausgeübt wird, auch für die folgenden 
Kalenderjahre bis zum Ende dieser Tätigkeit. 

 



 

Der/Die Übungsleiter/in erklärt mit seiner/ihrer Unterschrift, dass seine/ihre Angaben in § 3 dieser 
Vereinbarung der Wahrheit entsprechen und verpflichtet sich, dem Verein Änderungen unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen. Falsche Angaben oder Verstöße gegen die Mitteilungspflicht können 
Schadensersatzansprüche auslösen. 

 

  

 

______________________________   ______________________________ 

Ort, Datum      Übungsleiter/in 

 

______________________________   ______________________________ 
Ort, Datum  Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei 

Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen  
 

 

Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von Personenbildern im 
Zusammenhang mit der Tätigkeit für den Verein 
 
Folgende Angaben sind für die Durchführung der Tätigkeit für den SC Westfalia Kinderhaus 1920 e.V. 
erforderlich: 
 
Pflichtangaben: 

- Vorname, Nachname 
- Anschrift 
- Telefonnummer (Festnetz/mobil) 
- E-Mail-Adresse 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein 
genutzt und hierfür auch an Mitarbeiter und Mitglieder des Vereins weitergegeben werden dürfen. 
 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig 
erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden 
kann.  
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen 
Fassung an.            
 
______________________________ ______________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift  
          
______________________________ ______________________________ 
Ort, Datum    Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen  
     bzw. Geschäftsunfähigen  



 
              
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur 
Präsentation von Vereinsaktivitäten angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 
 

Webseiten des Vereins 
Auftritten des Vereins in Sozialen Medien 
lokale, regionale und überregionale Pressemedien 

 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung 
im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder 
Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht 
widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem 
Verein erfolgen.  
 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch 
den SC Westfalia Kinderhaus 1920 e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos 
und Videos kopiert oder verändert haben könnten. SC Westfalia Kinderhaus 1920 e.V. kann nicht haftbar 
gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und 
Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.  
 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person 
im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
 
______________________________ ______________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift  
          
 
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des 
Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.  
 
 
_____________________________________________________________________ 

Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:       
 
_____________________________________________________________________ 

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:        
 
Der Widerruf ist zu richten an:  
 
SC Westfalia Kinderhaus 1920 e.V., Bernd-Feldhaus-Platz 1, 48159 Münster 
info@westfalia-kinderhaus.de 



Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit und zur Beachtung der datenschutzrechtlichen 
Regelungen 
 
 
Sie verarbeiten im Rahmen Ihrer Tätigkeit für den Verein personenbezogene Daten. Daher werden Sie 
hiermit zur Beachtung des Datenschutzes, insbesondere zur Wahrung der Vertraulichkeit, verpflichtet. 
Ihre Verpflichtung besteht umfassend. Sie dürfen personenbezogene Daten nur auf Weisung verarbeiten 
und dürfen Dritten diese Daten nicht unbefugt mitteilen oder zugänglich machen. Dabei ist zu beachten, 
dass es sich bei den Mitgliedern im Verhältnis zum Verein um Dritte handelt. Daten eines Mitglieds dürfen 
nicht ohne eine ausreichende Rechtsgrundlage (z.B. Einwilligung) an andere Mitglieder weitergegeben 
werden.  
 
Ihre Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit besteht ohne zeitliche Begrenzung und auch nach 
Beendigung Ihrer Tätigkeit für den Verein fort.  
 
Verstöße gegen Datenschutzbestimmungen können nach Art. 83 DSGVO und nach § 42 BDSG neue 
Fassung sowie nach anderen Gesetzen mit Geldbußen bis zu 20.000.000 EUR oder mit Freiheits- oder 
Geldstrafe geahndet werden. Datenschutzverstöße und Verstöße gegen andere Geheimhaltungspflichten 
können zugleich eine Verletzung arbeits- oder dienstrechtlicher Pflichten bedeuten und entsprechende 
Konsequenzen nach sich ziehen, z.B. Abmahnung, fristlose oder fristgerechte Kündigung, 
Schadensersatzpflicht. 
  
Datenschutzverstöße können mit sehr hohen Bußgeldern für das Unternehmen belegt werden, die unter 
Umständen zu Ersatzansprüchen auch Ihnen gegenüber führen können. 
 

Vor dem Hintergrund des Vorgesagten erkläre ich, der/die Übungsleiter/in oder der/die sonstige 
Mitarbeiter/in: 
Über die Verpflichtung zur Vertraulichkeit im Umgang mit personenbezogenen Daten und die sich 
daraus ergebenden Verhaltensweisen und möglichen Sanktionen bei Verstößen dagegen wurde ich 
heute unterrichtet und belehrt.  
Ich habe ein Exemplar dieser Verpflichtungserklärung und das Merkblatt zur Verpflichtungserklärung 
mit dem Abdruck der einschlägigen Vorschriften erhalten. Ein unterschriebenes Exemplar dieses 
Schreibens wird zur Dokumentation im Sportbüro aufbewahrt.  

 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift  
          
______________________________ ______________________________ 
Ort, Datum    Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen  
     bzw. Geschäftsunfähigen  
 
 
 
 
 
 
 
 



Merkblatt zur Vertraulichkeitsverpflichtung 
 
A. Art. 4 DSGVO Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck: 
 
1. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche 
Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem 
Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren 
besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, 
genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person 
sind; 
 
2. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede 
solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, 
die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das 
Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der 
Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 
 
B. Strafvorschriften des § 42 DSAnpUG-EU (BDSG-neu) 
 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer wissentlich nicht allgemein 
zugängliche personenbezogene Daten einer großen Zahl von Personen, ohne hierzu berechtigt zu sein,  
1. einem Dritten übermittelt oder 
2. auf andere Art und Weise zugänglich macht 
und hierbei gewerbsmäßig handelt. 
(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer personenbezogene Daten, 
die nicht allgemein zugänglich sind,  
3. ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet oder 
4. durch unrichtige Angaben erschleicht 
und hierbei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen 
anderen zu schädigen. 
(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind die betroffene Person, der 
Verantwortliche, die oder der Bundesbeauftragte und die Aufsichtsbehörde. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VERHALTENSKODEX  

SC Westfalia Kinderhaus 
 

 

• Niemand wird zu einer Übung oder Haltung gezwungen. 

• Unsere Umgangssprache verzichtet auf  sexistische und gewalttätige Äußerungen. 

• Wir achten auf die Reaktionen unseres Gegenübers auf  körperliche Kontakte und reagieren entsprechend. 

• Der Übungsleiter, die Übungsleiterin duscht grundsätzlich nicht mit den Kindern und Jugendlichen. 

• Die Umkleiden der Kinder und Jugendlichen werden grundsätzlich nicht betreten. Ist ein Betreten erforderlich, sollte dieses durch 

gleichgeschlechtliche Erwachsene erfolgen. Hier gilt: Zuerst Anklopfen, dann die Kinder bitten sich etwas überzuziehen. Optimal ist 

es, zu zweit die Umkleide zu betreten (Vier-Augen-Prinzip) 

• Vereinsfahrten werden grundsätzlich von zwei Personen begleitet, einer männlichen und einer weiblichen. Dies können neben 

der Übungsleiterin und dem Übungsleiter auch Elternteile sein. 

• Übernachtungssituation: Kinder und Jugendliche und Betreuer und Betreuerinnen, Übungsleiter und Übungsleiterinnen 

übernachten grundsätzlich in getrennten Zimmern (Räumen). 

• Alle Menschen im Sport werden geachtet und die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen wird gefördert. 

• Dem persönlichen Empćnden der Kinder und Jugendlichen wird Vorrang vor eigenen Wünschen gegeben. 

• Ich nutze den Kindern und Jugendlichen angepasste Methoden. 

• Die Kinder und Jugendlichen erhalten ein ausreichendes Selbst- und Mitbestimmungsrecht. 

• Ich achte auf  das Recht auf körperliche Unversehrtheit und Intimsphäre. 

• Ich übe keine Form von Gewalt (physisch, sexualisiert) an den Kindern und Jugendlichen aus. 

• Ich unterstütze die diskriminierungsfreie Teilhabe aller Menschen unabhängig vom Geschlecht und der sexuellen Orientierung 

sowie der Identität 

• Ich halte die Datenschutzbestimmungen beim Umgang mit personenbezogenen Daten der Kinder, Jugendlichen und 

Erwachsenen ein. 

• Ich greife ein, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Kodex verstoßen wird und ziehe professionelle Unterstützung hinzu, dabei 

begebe ich mich selber nicht in Gefahr. 

• Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Regeln der jeweiligen Sportart eingehalten werden. Insbesondere übernehme ich eine 

positive und aktive Vorbildfunktion im Kampf gegen Doping und Medikamentenmissbrauch sowie gegen jegliche Art der 

Leistungsmanipulation. 

Ich bestätige, dass ich den beiliegenden Handlungsleitfaden gelesen habe und nach diesem im Notfall handeln werde. Ich 

verpĈichte mich, den Anforderungen des Vereins zu entsprechen, wenn aufgrund einer  Tätigkeit im kinder- und jugendnahen 

Bereich die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses und die damit verbundenen Erklärung eingefordert werden. 

Durch meine Unterschrift verpĈichte ich mich zur Einhaltung dieses Kodex nach besten Wissen und Gewissen. 

 

Vorname Nachname    Geburtsdatum  

 

Datum und  Ort      Unterschrift 


